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Nach einer Reihe von XKantonen
hat am 3. Oktober auch das Berner-
volk iber das Einflihrungsgesetz liber
den Zivilschutz zu entscheiden, das
auf den beiden eidgenstssischen Ge-
setzen beruht. In der Botschaft des
Grossen Rates des Kantons Bern
wird dazu festgehalten, dass der
Zivilschutz, als Teil einer umfassen-
den Landesverteidigung, somit durch
Bundesrecht fiir die Kantone und
Gemeinden verbindlich erkliart wor-
den ist. Das vorliegende kantonale
Einflihrungsgesetz bezweckt  zur
Hauptsache, die kantonalrechtliche
Struktur in der Organisation des all-
gemeinen wie des baulichen Zivil-
schutzes herauszubilden und zu re-
geln. Aus diesem Grunde befasst sich
das Gesetz mit der Regelung der ad-
ministrativen und rechtspflegerischen
Zustandigkeiten auf kantonaler und
kommunaler Ebene sowie mit der
Aufteilung der Kosten zwischen Kan-
ton und Gemeinden. Ueber die orga-
nisatorischen Fragen hinaus wird die
eidgenossische  Zivilschutzgesetzge-
bung erhebliche finanziele Lasten fiir
Kanton und Gemeinden mit sich
bringen, obwohl der Bund 30 bis 60 %
der Kosten Ubernimmt. Nach dem
heutigen Stand erstreckt sich die
Zivilschutzpflicht auf 133 bernische
Gemeinden. Die librigen nicht orga-
nisationspflichtigen Gemeinden haben
mindestens eine selbstidndige Kriegs-
feuerwehr zu bilden.

Aus der Botschaft des Grossen
Rates ist auch ersichtlich, dass die
Aufwendungen des Kantons flir den
Zivilschutz jahrlich rund 7,5 Mio Fr.
betragen werden, ndmlich etwa 6 Mio
fiir die baulichen Massnahmen (pri-
vate Schutzriaume, Anlagen und Ein-
richtungen der ortlichen und be-
trieblichen Schutzorganisationen,
offentliche Schutzraume, Operations-
stellen und Pflegerdume in den Spi-
tdalern) sowie 1 Mio Fr. fiir die Mate-
rialbeschaffung des Kantons, der Ge-
meinden und Betriebe und rund
400 000 Fr. fur die kantonalen und
kommunalen Zivilschutzkurse und
-rapporte.

Der Berner Regierungsrat hat zur
Vorbereitung des Entwurfs des Ein-
flihrungsgesetzes am 3. Mai 1963 eine
Fachkommission bestellt, die dann
noch durch Beiziehung von Frauen
alsVertreterinnen des Roten Kreuzes
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und der Frauenorganisationen er-
weitert wurde. Kommission und
Grosser Rat entschieden sich dafiir,
die beiden kantonalen Vollzugserlasse
in einem einzigen Gesetz zu vereini-
gen, wobei im Interesse der Klarheit
im &dusseren Aufbau die durch die
beiden Bundesgesetze gegebene Zwei-
teilung beibehalten wurde.

Der Kanton Bern hilt es wie die
meisten Kantone, in denen der Zivil-
schutz seit jeher dem Militdarwesen
zugeordnet wurde. Er belésst das kan-
tonale Amt flir Zivilschutz bei der
kantonalen Milidrdirektion, die mit
Einvernehmen der Baudirektion auch
die baulichen Massnahmen behandelt.
Dagegen wird die Ausbildung der
Kriegsfeuerwehren der Volkswirt-
schaftsdirektion und den Organisa-
tionen des Brandschutzes in Verbin-
dung mit dem Amt fir Zivilschutz
uUbertragen, da sie sich am besten Hand
in Hand mit der ordentlichen Feuer-
wehr bewéltigen 1ldsst. Fir den Kul-
turgtiterschutz ist die Zusténdigkeit
der Erziehungsdirektion vorgesehen,
die sich ohnehin mit den Kunstalter-
timern und der Denkmalpflege zu
befassen hat. Die erwdhnte Botschaft
an das Bernervolk hilt auch fest,
dass das Aufgabengebiet des Zivil-
schutzes so vielgestaltig und weit-
reichend ist (beispielsweise Spital-
und Gesundheitswesen, Schutzmass-
nahmen gegen chemische und bio-
logische Kriegseinwirkungen, Erhal-
tung von Betrieben, ziviler Ordnungs-
dienst, Katastrophenhilfe, Bauwesen,
Materialbeschaffung), dass der Zu-
sammenarbeit unter den fiir die ein-
zelnen Dienste sachverstiandigen Di-
rektionen besondere Bedeutung bei-
zumessen ist.

Von besonderem Interesse ist Ar-
tikel 4, wo festgelegt wurde, dass
der Regierungsrat flir die Amtsdauer
von jeweils 4 Jahren eine aus min-
destens 13 Mitgliedern bestehende
Fachkommission wihlt, die zur Vor-
beratung und Begutachtung von
Fragen des Zivilschutzes herangezo-
gen werden soll.

Eine Kernfrage bildet die Auftei-
lung der nicht vom Bund getragenen
Kosten des Zivilschutzes zwischen
Kanton und Gemeinden. In dieser
Beziehung enthilt das Einfiihrungs-
gesetz den Grundsatz, dass der Kan-
ton im Durchschnitt die Halfte zu

tragen hat, wobei die Verfeinerung
dieser Regel durch Aufstellung be-
sonderer Bemessungsrichtlinien einem
Dekret des Grossen Rates vorbehal-
ten bleibt. Im Gesetz selbst werden
aber schon jetzt gewisse Gesichts-
punkte hervorgehoben, indem gesagt
wird: «Der Grosse Rat ordnet die
Grundsitze der Beitragsbemessung
und des Verfahrens durch Dekret. Er
beriicksichtigt dabei die Finanzkraft,
die Bedeutung und die Aufwendungen
der Gemeinden fiir den Zivilschutz
sowie andere besondere Verhéltnisse.»
(Anwendung des kantonalen Finanz-
ausgleichs.) Hervorzuheben ist dazu,
dass in den Schlussbestimmungen in
Artikel 26 eine Riickwirkungsklausel
enthalten ist, dadurch bedingt, dass
den Gemeinden seit dem Inkraft-
treten des Bundesrechtes und vor
der Inkraftsetzung des kantonalen
Einfiihrungsgesetzes bereits bedeu-
tende Aufwendungen erwachsen sind.

Es geht bei diesem kantonalen Ein-
fiihrungsgesetz, das als wohlausge-
wogen und allen Bedirfnissen Rech-
nung tragend bezeichnet werden
kann, vor allem darum, das angefan-
gene Werk im Dienste der zivilen
Landesverteidigung und im Rahmen
der erwidhnten Bundesgesetze und
bundesritlichen Verordnungen zu
vervollstidndigen. Zivilschutz ist
Schutz der Zivilbevolkerung und
deren Giiter; er ist von den tlibrigen
Aufgaben der Landesverteidigung
heute nicht mehr wegzudenken. Die
Erfahrungen des letzten Krieges
haben mit aller Deutlichkeit bewie-
sen, dass in Ortschaften mit einem
einigermassen vorbereiteten Zivil-
schutz die Verluste an Menschen-
leben viel geringer waren als dort,
wo solche Vorbereitungen fehlten.
Im tibrigen haben Katastrophen aller
Art — man denke nur an Staumauer-
briiche, Erdbeben, Unwetter usw.,
die sich in den letzten Jahren in be-
nachbarten Léndern ereigneten —
gezeigt, dass einem organisierten
Zivilschutz schon in Friedenszeiten
eine grosse Bedeutung zukommt.

Es ist nun Sache des Bernervolkes,
das Seinige zu der noch notwendigen
gesetzlichen Regelung des Zivil-
schutzes im Kanton beizutagen, der
guten Arbeit von Kommission, Par-
lament und Regierung die verdiente
Zustimmung zu geben.



	Das Bernervolk entscheidet am 3. Oktober über das Einführungsgesetz über den Zivilschutz

